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(54) Spinnmaschine und Verfahren zum Übergeben eines Garnes an eine Anspinnvorrichtung

(57) Bei einem Verfahren zum Übergeben eines in
einer Spinnstelle (1) einer Spinnmaschine hergestellten
Garns (5) an eine Anspinnvorrichtung zum Zwecke des
Wiederanspinnens, wobei der Spinnstelle (1) zum Auf-
wickeln des Garns (5) auf eine Spule (18) eine Spulvor-
richtung (8) mit einem changierbaren Fadenführer (23)
zugeordnet ist, wird die Garnherstellung gezielt unter-
brochen und die Spinnstelle (1) kontrolliert stillgesetzt.
Ein Ende (10) des hergestellten Garns (5) befindet sich
dabei nach dem Stillsetzen an einer definierten Position
im Fadenlauf vor der Spulvorrichtung (8). Das Garn (5)
wird vor dem Wiederanspinnen entgegen seiner regulä-
ren Abzugsrichtung von der Spule (18) abgewickelt und
rückgespult, wobei zunächst das Garn (5) mittels einer
spinnstelleneigenen Handhabungsvorrichtung, insbe-
sondere eines Fadenhebers (17), aus dem Fadenführer
(23) heraus gehoben wird und erst anschließend das
Rückspulen des Garns (5) gestartet wird. Bei einer
Spinnmaschine mit zumindest einer Spinnstelle (1) zur
Herstellung eines Garns (5), mit zumindest einer der
Spinnstelle (1) zugeordneten Spulvorrichtung (8) zum
Aufwickeln des Garns (5) auf eine Spule (18), wobei die
Spulvorrichtung (8) einen changierbaren Fadenführer
(23) aufweist, mit einer Steuereinheit, mittels welcher die
Spinnstelle (1) kontrolliert stillsetzbar ist, sowie mit einer
Anspinnvorrichtung zum Wiederanspinnen des Garns
(5), ist an der Spinnstelle (1) eine spinnstelleneigene
Handhabungsvorrichtung angeordnet, mittels welcher
das Garn (5) nach dem kontrollierten Stillsetzen der
Spinnstelle (1) aus dem Fadenführer (23) heraushebbar
ist und an die Anspinnvorrichtung übergebbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zum Übergeben eines in einer Spinnstelle einer Spinn-
maschine hergestellten Garns an eine Anspinnvorrich-
tung zum Zwecke des Wiederanspinnens. Der Spinnstel-
le ist dabei zum Aufwickeln des Garns auf eine Spule
eine Spulvorrichtung mit einem changierbaren Faden-
führer zugeordnet. Bei dem Verfahren wird die Garnher-
stellung gezielt unterbrochen und die Spinnstelle kontrol-
liert stillgesetzt, wobei das Ende des hergestellten Garns
sich nach den Stillsätzen an einer definierten Position im
Fadenlauf vor der Spulvorrichtung befindet. Bei dem Ver-
fahren wird das Garn vor dem Wiederanspinnen entge-
gen seiner regulären Abzugsrichtung von der Spule ab-
gewickelt und rückgespult. Weiterhin betrifft die Erfin-
dung eine Spinnmaschine mit zumindest einer Spinnstel-
le zur Herstellung eines Garns, mit zumindest einer der
Spinnstelle zugeordneten Spulvorrichtung zum Aufwi-
ckeln des Garns auf eine Spule, wobei die Spulvorrich-
tung einen changierbaren Fadenführer aufweist, mit ei-
ner Steuereinheit, mittels welcher die Spinnstelle kon-
trolliert stillsetzbar ist, sowie mit einer Anspinnvorrich-
tung zum Wiederanspinnen des Garns.
[0002] Bei Rotor- oder Luftspinnmaschinen wird nach
einer Unterbrechung des Garnherstellungsprozesses
das freie Garnende von einer meist entlang der Spinn-
maschine verfahrbaren Wartungseinrichtung aufgenom-
men und für das Wiederanspinnen vorbereitet. Anschlie-
ßend wird das Garnende wieder mit einem der Spinn-
stelle zugeführten Fasermaterial in Kontakt gebracht und
mit diesem verbunden, so dass der Garnherstellungs-
prozess wieder aufgenommen werden kann. Bei der Un-
terbrechung des Garnherstellungsprozesses läuft das
spulvorrichtungsseitige Garnende in der Regel auf die
sich noch drehende Spule auf. Das Garnende muss da-
her zunächst beispielsweise mittels einer Saugdüse auf
der Spulenoberfläche aufgesucht werden, um es an die
Anspinnvorrichtung übergeben zu können. Das Aufsu-
chen des Garnendes ist vergleichsweise zeitaufwändig
und muss manchmal mehrfach durchgeführt werden, bis
schließlich ein erfolgreicher Anspinnvorgang durchge-
führt werden kann.
[0003] Die DE 10 2011 053 811 A1 schlägt daher vor,
im Falle von gezielten Unterbrechungen des Spinnpro-
zesses, beispielsweise bei der Detektion eines Garnfeh-
lers durch eine Garnüberwachungseinheit, die betreffen-
de Spinnstelle kontrolliert still zu setzen. Dabei werden
die Fördergeschwindigkeiten der verschiedenen Förder-
einrichtungen der Spinnstelle wie Liefereinheit, Abzugs-
vorrichtung und Spulung bis zum Stillstand zu reduziert
und hierdurch der Garnherstellungsprozess unterbre-
chen. Das spulenseitige Fadenende wird hierdurch nicht
mehr auf die Spule aufgewickelt, sondern verbleibt auf-
grund des kontrollierten Stillsetzens im Wesentlichen in
seinem regulären Fadenverlauf, welchen es auch wäh-
rend des regulären Garnherstellungsprozesses ein-
nimmt. Das Ende des Garns befindet sich somit nach

dem Stillsetzen an einer definierten Position, so dass es
von der Anspinnvorrichtung ohne einen aufwändigen
Garnsuchvorgang aufgenommen werden kann. Zum
Wiederanspinnen muss meist ein Stück des bereits auf-
gespulten Garns entgegen seiner regulären Abzugsrich-
tung von der Spule abgewickelt werden. Bei einer Unter-
brechung des Garnherstellungsprozesses durch eine
Garnüberwachungseinrichtung muss, um den Garnfeh-
ler zu beseitigen, meist ein längeres Stück des Garns
rückgespult werden, um es abzutrennen und zu entsor-
gen. Das Garnende kann nach der DE 10 2011 053 811
A1 zwar schnell und einfach aufgefunden werden; es be-
steht jedoch die Gefahr, dass beim Rückspulen des
Garns das Garn durch garnführende Komponenten der
Spinnmaschine beschädigt wird oder erneut bricht. Wei-
terhin besteht die Gefahr einer Wickelbildung.
[0004] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es da-
her, ein Verfahren zum Übergeben eines Garns an eine
Anspinnvorrichtung vorzuschlagen, mittels welchem Be-
schädigungen des Garns und Wickelbildung vermieden
werden können. Weiterhin soll eine entsprechende
Spinnmaschine vorgeschlagen werden.
[0005] Die Aufgabe wird gelöst mit den Merkmalen der
unabhängigen Ansprüche.
[0006] Bei einem Verfahren zum Übergeben eines in
einer Spinnstelle einer Spinnmaschine hergestellten
Garns an eine Anspinnvorrichtung zum Zwecke des Wie-
deranspinnens wird die Garnherstellung gezielt unter-
brochen und die Spinnstelle kontrolliert stillgesetzt. Der
Spinnstelle ist dabei zum Aufwickeln des Garns auf eine
Spule einer Spulvorrichtung ein changierbarer Faden-
führer zugeordnet. Nach dem kontrollierten Stillsetzen
befindet sich ein Ende des hergestellten Garns an einer
definierten Position im Fadenlauf vor der Spulvorrich-
tung. Bei dem Verfahren wird das Garn vor dem Wieder-
anspinnen entgegen seiner regulären Abzugsrichtung
von der Spule abgewickelt und rückgespult. Vor dem
Rückspulen wird nun das Garn mittels einer spinnstelle-
neigenen Handhabungsvorrichtung, insbesondere eines
Fadenhebers, aus dem Fadenführer heraus gehoben
und erst anschließend das Rückspulen des Garns ge-
startet. Nach dem Rückspulen bei aus dem Fadenführer
herausgehobenem Garn wird das Garn an die Anspinn-
vorrichtung übergeben. Bei einer gezielten Spinnunter-
brechung, wie sie beispielsweise durch eine Überwa-
chungseinheit zur Garnüberwachung bei Auftreten eines
Garnfehlers vorgenommen wird, befindet sich das Garn
zwischen seinem Garnende und seinem Auflaufpunkt
auf die Spule im Wesentlichen in seinem regulären Fa-
denlauf, den es auch während des Spinnvorganges ein-
nimmt. Durch das Herausheben des Garnes aus dem
Fadenführer, der sich nach dem Stillsetzen an einer be-
liebigen Position innerhalb des Spulbereichs befinden
kann, kann nun das Garn sicher von der Spule rückge-
spult werden, ohne dass es zu Beschädigungen oder
Fadenbrüchen des Fadens durch den Fadenführer
kommt. Da nun beim Rückspulen des Fadens die Um-
lenkung durch den Fadenführer entfällt, ist weiterhin
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auch die Gefahr der Wickelbildung an rotierenden Teilen
der Spinnmaschine vermindert.
[0007] Eine entsprechende Spinnmaschine weist zu-
mindest eine Spinnstelle zur Herstellung eines Garns so-
wie wenigstens eine der Spinnstelle zugeordnete Spul-
vorrichtung zum Aufwickeln des Garns auf eine Spule
auf. Die Spulvorrichtung weist weiterhin noch einen
changierbaren Fadenführer auf sowie eine Steuerein-
heit, mittels welcher die Spinnstelle kontrolliert stillsetz-
bar ist. Zum Ausheben des Garns aus dem Fadenführer
nach dem kontrollierten Stillsetzen der Spinnvorrichtung
ist an der Spinnmaschine eine spinnstelleneigene Hand-
habungsvorrichtung angeordnet. Mittels dieser Handha-
bungsvorrichtung ist das Garn nach dem Herausheben
und Rückspulen des Garns an eine Anspinnvorrichtung
übergebbar. Üblicherweise kommt an einer derartigen
Spinnmaschine eine entlang der Spinnstellen der Spinn-
maschine verfahrbare Anspinnvorrichtung zum Einsatz.
Durch die spinnstelleneigene Handhabungsvorrichtung
ist nun ein sicheres Rückspulen des Garns auch nach
einem kontrollierten Stillsetzen, nach welchem sich das
Garn in seinem regulären Fadenlauf befindet, möglich.
[0008] Besonders vorteilhaft ist es, wenn an der Spinn-
stelle als Handhabungsvorrichtung ein sich vorzugswei-
se über die gesamte Breite der Spulvorrichtung erstre-
ckender Fadenheber angeordnet ist. Der Fadenheber
kann aus einer Ruheposition, in welcher er sich außer-
halb des regulären Fadenlaufs des Garnes befindet, in
eine Arbeitsposition verbracht werden, in welche er das
Garn oberhalb des Fadenführers positioniert. Vorteilhaft
bei einem Verfahren zum Rückspulen und Übergeben
eines Garns an eine Anspinnvorrichtung ist es, wenn der
Fadenheber zum Herausheben des Garns aus dem Fa-
denführer aus seiner Ruheposition in eine Arbeitspositi-
on, in welcher er das Garn oberhalb des Fadenführers
positioniert, verschwenkt wird. Der Fadenheber kann
hierdurch platzsparend an der Spinnstelle angeordnet
werden und in einfacher Weise angetrieben werden.
Wenn der Fadenheber sich über die gesamte Spulbreite
der Spulvorrichtung erstreckt, so ist es weiterhin möglich,
das Garn an jeder beliebigen Stelle, an welcher der Fa-
denführer stehen geblieben ist, aus diesem herauszuhe-
ben. Es ist somit nicht erforderlich den Fadenführer in
eine bestimmte Position zu verfahren, um das Garn he-
rausheben zu können.
[0009] Nach einer besonders vorteilhaften Ausführung
einer Spinnmaschine weisen dabei zumindest die Hand-
habungsvorrichtung und der Fadenführer jeweils einen
Einzelantrieb auf und wirken vorzugsweise zum Überge-
ben des Garns an die Anspinnvorrichtung zusammen.
Der Fadenführer kann nach dem Ausheben des Garns
mittels seines Einzelantriebs in einfacher Weise in eine
Position außerhalb des Spulbereiches der Spulvorrich-
tung verfahren werden, in welcher beim Rückspulen kei-
ne Kollisionen mit dem Garn zu befürchten sind. Durch
das Zusammenwirken des einzeln antreibbaren Faden-
führers mit dem Garnheber kann das Garn in eine defi-
nierte Übergabeposition verbracht werden, in welcher

die Anspinnvorrichtung das Garn übernehmen kann, oh-
ne dieses aufwändig auf der Spulenoberfläche aufsu-
chen zu müssen. Bei dem Verfahren zum Rückspulen
und Übergeben eines in der Spinnstelle hergestellten
Garns ist es daher auch vorteilhaft, wenn nach dem He-
rausheben des Garns und vor dem Rückspulen des
Garns der Fadenführer in eine Parkposition am Rand
oder außerhalb des Spulbereichs der Spulvorrichtung
verfahren wird. Das Rückspulen des Garns erfolgt somit
bei sich in der Parkposition befindlichem Fadenführer.
[0010] Zugleich ist es vorteilhaft, wenn nach dem Ver-
fahren des Fadenführers in die Parkposition der Faden-
heber wieder in seine Ruheposition verbracht wird, ins-
besondere geschwenkt wird. Das Garn kann hierdurch
im Wesentlichen entsprechend seinem regulären Garn-
verlauf entgegen der Abzugsrichtung von der Spule rück-
gespult werden, ohne dass durch den Fadenheber eine
zusätzliche Umlenkstelle entsteht. Zugleich ist die spä-
tere Wiederaufnahme des Garnes in den Fadenführer
erleichtert.
[0011] Besonders vorteilhaft ist es weiterhin, wenn das
gesponnene Garn mittels einer Garnüberwachungsein-
heit überwacht wird und bei Detektion eines Garnfehlers
die Spinnstelle kontrolliert stillgesetzt wird. Die Spinn-
stelle wird dabei vorteilhafterweise durch Reduzierung
der Fördergeschwindigkeiten der Förderelemente der
Spinnstelle wie Abzugsvorrichtung, Spulvorrichtung und
Liefervorrichtung bis zu deren Stillstand reduziert. Dabei
ist es weiterhin vorteilhaft, wenn nach dem kontrollierten
Stillsetzen der Spinnstelle das Garn rückgespult wird und
ein fehlerhaftes Garnstück abgetrennt wird. Das erfin-
dungsgemäße Verfahren zum Rückspulen und Überge-
ben eines Garnendes ist dabei besonders vorteilhaft ein-
setzbar, da zum Ausreinigen des fehlerhaften Garn-
stücks größere Längen des Garns von der Spule rück-
gespult werden müssen.
[0012] Das Verfahren ist jedoch nicht nur beim Ausrei-
nigen eines fehlerhaften Garnstücks, sondern auch bei
anderen Anspinnvorgängen, bei welchen die Spinnstelle
kontrolliert stillgesetzt wurde, vorteilhaft. Beispielsweise
kann ein derartiges kontrolliertes Stillsetzen mit einer ge-
zielten Unterbrechung der Garnherstellung auch bei ei-
nem Spannungsausfall oder beim Herunterfahren der
Maschine sinnvoll sein. Weiterhin kann vor einem Spu-
lenwechsel oder einem Wechsel der Fasermaterialvor-
lage ein kontrolliertes Stillsetzen erfolgen. In diesem Fall
wird vor dem Wiederanspinnen lediglich ein kleines
Stück des Garns zurückgespult und abgetrennt, um das
hierdurch neu entstandene Garnende für den folgenden
Anspinnprozess vorbereiten zu können.
[0013] Nach einer vorteilhaften Weiterbildung der Er-
findung weist der einzeln angetriebene Fadenführer eine
Fangeinrichtung zum selbstständigen Aufnehmen des
Garns auf. Diese kann beispielsweise als leicht nach
oben hervorstehende Fanglasche ausgebildet sein. Zum
Einlegen des Garns in den Fadenführer ist es bei dem
vorgeschlagenen Verfahren vorteilhaft, wenn nach dem
Abtrennen des Garnstücks der Fadenführer aus der
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Parkposition entlang der Spulbreite der Spulvorrichtung
verfahren wird, um das Garn in den Fadenführer einzu-
legen. Der Fadenheber wurde dabei zuvor bereits wieder
in seine Ruheposition verbracht, um dem Fadenführer
das Verfahren entlang des Spulbereichs zu ermöglichen.
[0014] Zur Übergabe des Garns an die Anspinnvor-
richtung ist es weiterhin vorteilhaft, wenn der Fadenfüh-
rer mit dem eingelegten Garn in eine Übergabeposition
für die Anspinnvorrichtung verfahren wird. Die Anspinn-
vorrichtung muss somit lediglich die stets selbe, vorge-
gebene Übergabeposition anfahren, um das Garn auf-
zunehmen. Für die Aufnahme des Garns durch die An-
spinnvorrichtung ist daher beispielsweise auch ein ein-
facher Haken ausreichend. Im Stand der Technik waren
hierzu hingegen sich über die gesamte Spulbreite erstre-
ckende Aufnahmeeinrichtungen, wie beispielsweise ei-
ne Saugdüse, erforderlich, um das Garn an einer unde-
finierten Position entlang des Spulbereichs aufzuneh-
men.
[0015] Vorteilhaft zum Übergeben des Garns an die
Anspinnvorrichtung ist es weiterhin, wenn der Fadenhe-
ber, nachdem der Fadenführer mit dem eingelegten Garn
die Übergabeposition erreicht hat, wieder in die Arbeits-
position verbracht wird und das Garn erneut aus dem
Fadenführer herausgehoben wird.
[0016] Bei einer vorteilhaften Weiterentwicklung des
Verfahrens wird nach dem Übergeben des Garns an die
Anspinnvorrichtung der Fadenführer in eine Parkposition
am Rand oder außerhalb des Spulbereichs der Spulvor-
richtung verfahren. Der folgende Anspinnvorgang kann
dann durch die Anspinnvorrichtung durchgeführt wer-
den, ohne dass diese durch den Fadenführer behindert
würde und ohne die Gefahr von Beschädigungen des
Garns durch Kollisionen mit dem Fadenführer.
[0017] Ebenso wird, um den Anspinnvorgang stö-
rungsfrei durchführen zu können, vorteilhafterweise
nach dem Übergeben des Garns an die Anspinnvorrich-
tung der Fadenheber wieder zurück in seine Ruheposi-
tion verbracht und der Anspinnvorgang durchgeführt.
[0018] Bei einer erfindungsgemäßen Spinnmaschine
ist es schließlich vorteilhaft, wenn sie eine Steuer-
und/oder Regelungseinheit aufweist, die ausgelegt ist,
die Spinnmaschine gemäß einem oder mehrere Schritte
des vorgeschriebenen Verfahrens zu betreiben.
[0019] Weitere Vorteile der Erfindung werden anhand
der nachfolgend dargestellten Ausführungsbeispiele be-
schrieben. Es zeigen:

Figur 1 eine schematische Übersichtsdarstel-
lung einer als Luftspinnmaschine aus-
gebildeten Spinnmaschine in einer Sei-
tenansicht,

Figuren 2 - 6 eine schematische Darstellung eines
Verfahrens zum Rückspulen eines
Garns und Übergeben eines Garns an
eine Anspinnvorrichtung in einer An-
sicht von der Vorderseite her, sowie

Figur 7 eine schematische Darstellung einer
als Rotorspinnmaschine ausgebildeten
Spinnmaschine in einer Seitenansicht.

[0020] Figur 1 zeigt eine als Luftspinnmaschine aus-
gebildete Spinnmaschine 16 in einer schematischen Sei-
tenansicht. Die Spinnmaschine 16 umfasst in üblicher
Weise eine Spinnstelle 1, in welcher vorliegend als Spin-
nelement 21 eine Luftspinndüse angeordnet ist, eine Fa-
sermaterialzufuhr 20, welche vorliegend als Streckwerk
ausgebildet ist, eine Abzugsvorrichtung 7 für das ge-
sponnene Garn 5 sowie eine Spulvorrichtung 8 zum Auf-
spulen des gesponnen Garns. Der Spinnstelle 1 wird da-
bei an ihrem Eingang 2 durch eine Liefereinrichtung 6,
vorliegend ein Lieferwalzenpaar des Streckwerks, ein
durch das Streckwerk verstrecktes Fasermaterial 3 zu-
geführt. Das Fasermaterial 3 wird in dem Spinnelement
21 mittels einer Luftströmung zu einem Garn 5 verspon-
nen, welches mittels der Abzugsvorrichtung 7, die vor-
liegend ein Abzugswalzenpaar 12 umfasst, an einem
Ausgang 4 der Spinnstelle 1 abgezogen wird. Das ab-
gezogene Garn 5 wird über einen Ausgleichsbügel 11
mittels einer Changiervorrichtung 24 in ebenfalls be-
kannter Weise auf eine Spule 18 aufgewickelt, die in ei-
nem Spulenrahmen 14 drehbar an der Spinnmaschine
1 gelagert ist. Die Changiervorrichtung 24 beinhaltet da-
bei einen Fadenführer 23, welcher über einen Einzelan-
trieb 22 verfügt. Die Spule 18 verfügt vorzugsweise eben-
falls über einen Einzelantrieb und kann wie hier darge-
stellt mittels einer Spulwalze 15 oder mittels eines Di-
rektantriebs angetrieben sein.
[0021] Weiterhin verfügt die Spinnmaschine 1 über ei-
ne Garnüberwachungseinheit 9, die einen oder mehrere
Garnparameter überwacht und beim Auftreten einer Feh-
lerstelle in dem hergestellten Garn 5 eine Unterbrechung
der Garnherstellung veranlasst. Die Unterbrechung der
Garnherstellung erfolgt dabei nicht durch einen Schnitt,
welcher zwangsläufig dazu führen würde, dass das ent-
standene Ende 10 des hergestellten Garns auf die Kreuz-
spule 18 auflaufen würde, sondern mittels eines geziel-
ten Stillsetzens der Spinnstelle 1, wie es in der in der DE
10 2011 053 811 A1 sowie der DE 10 2011 053 812 A1
beschrieben ist. Dabei werden die Fördergeschwindig-
keiten der Liefereinrichtung 6, der Abzugseinrichtung 7
sowie der Spulvorrichtung 8 nicht abrupt stillgesetzt, son-
dern allmählich bis zum Stillstand reduziert, wodurch der
Spinnprozess unterbrochen wird und ein Garnende 10
entsteht. Aufgrund der allmählichen Reduzierung der
Geschwindigkeiten bleibt dabei das Garn 5 zwischen sei-
nem abgetrennten Ende 10 und seinem Auflaufpunkt 29
im Wesentlichen in seinem regulären Fadenlauf, den es
auch während der Garnherstellung einnimmt.
[0022] Das Garnende 10 ist in vorliegender Darstel-
lung gestrichelt dargestellt und kann beispielsweise mit-
tels eines unterdruckbeaufschlagten Garnspeichers 13
(ebenfalls gestrichelt dargestellt) aufgenommen und fi-
xiert werden. Zum Rückspulen des Garns 5 und zum
Entfernen des fehlerhaften Garnstücks wird nun das
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Garn 5 entgegen seiner regulären Abzugsrichtung, wel-
che vorliegend durch den Pfeil A symbolisiert ist, rück-
gespult, in den Garnspeicher 13 eingesaugt und kann
dann mittels einer Trenneinheit 25 abgetrennt werden,
wobei wiederum ein neues Ende 10 des Garns 5 entsteht.
Dieses kann in ebenfalls bekannter Weise durch eine
Anspinnvorrichtung entweder in oder auch außerhalb der
Spinnstelle 1 mit dem Fasermaterial 3 in Kontakt ge-
bracht werden, um wieder angesponnen zu werden.
[0023] Eine derartige gezielte Unterbrechung der
Garnherstellung mit einem kontrollierten Stillsetzen der
Spinnstelle kann in der vorbeschriebenen Weise nicht
nur zum Ausreinigen eines fehlerhaften Garnstücks, son-
dern auch vor einem Abschalten der Spinnmaschine 16
oder bei einem Spannungsausfall erfolgen. In diesem
Fall wird vor dem Wiederanspinnen lediglich ein kleines
Stück des Garns 5 rückgespult, abgetrennt, für das Wie-
deranspinnen vorbereitet und in Richtung der Spinnstelle
1 transportiert.
[0024] Die vorliegende Darstellung ist dabei lediglich
beispielhaft zu verstehen. So muss der Garnspeicher 13
nicht zwangsläufig an der dargestellten Position ange-
ordnet sein, sondern könnte sich auch oberhalb der Ab-
zugsvorrichtung 7 (bezogen auf reguläre Abzugsrich-
tung) befinden oder es könnten zwei oder mehrere Garn-
speicher 13 vorgesehen sein. Selbiges gilt für die Tren-
neinheit 25. Für das Abtrennen eines Garnstücks mittels
der Trenneinrichtung 25 ist es lediglich erforderlich, das
Ende 10 des Garns 5 zu fixieren, was mittels eines Garn-
speichers 13 oder auch mittels der Abzugsvorrichtung 7
erfolgen kann. Das abgetrennte Garnstück kann dann
durch den unterdruckbeaufschlagten Garnspeicher 13
entsorgt werden. Weiterhin können zur Ermittlung der
Position des Endes 10 des Garnes 5 ein oder mehrere
Sensoren 19 im Fadenlauf angeordnet sein. Vorliegend
ist lediglich beispielhaft ein Sensor 19 im Bereich des
Garnspeichers 13 angeordnet.
[0025] Das erfindungsgemäße Verfahren wird nun an-
hand der Figuren 2 - 6 erläutert, die eine schematische
Ansicht von vorne bzw. Schräg oben zeigen. In Figur 2
ist eine Situation dargestellt, in welcher die Spinnstelle
1 bereits stillgesetzt wurde und durch die Unterbrechung
der Garnherstellung ein Ende 10 des hergestellten Garns
5 entstanden ist. Das Garn 5 befindet sich nun zwischen
seinem Ende 10 und seinem Auflaufpunkt 29 auf die Spu-
le in einem Verlauf, welche auch dem regulären Garn-
verlauf während des Garnherstellungsprozesses ent-
spricht. Der Fadenführer 23 befindet sich nun an einer
beliebigen Position innerhalb der Spulbereichs B der
Spulvorrichtung 8.
[0026] Das Ende 10 des Garns 5 kann nun wie zu Figur
1 beschrieben entweder in der Abzugsvorrichtung 7
und/oder in einem Garnspeicher 13 fixiert sein, um das
Rückspulen des Garns 5 von der Spule 18 sowie das
folgende Abtrennen eines Garnstücks zu ermöglichen.
Unterhalb des Fadenführers 23 ist der Ausgleichsbügel
11 erkennbar, über welchen das Garn 5 während des
Aufwindens durch die Changiereinrichtung 24 und die

Spulvorrichtung 8 läuft. Zwischen dem Ausgleichsbügel
11 und der Spulvorrichtung 8 ist weiterhin noch eine
Handhabungsvorrichtung an der Spinnmaschine 16 an-
geordnet, welche vorliegend durch einen schwenkbaren
Fadenheber 17 gebildet ist.
[0027] Der schwenkbare Fadenheber 17 ist auch in
Figur 1 in schematischer Darstellung gezeigt. Dabei ist
erkennbar, dass der Fadenheber 17 zwischen einer Ru-
heposition, die in Figur 1 in durchgezogenen Linien dar-
gestellt ist und in welcher er den Verlauf des Garns 5
zwischen dem Ausgleichsbügel 11 und dem Auflauf-
punkt 29 nicht beeinflusst, in eine Arbeitsposition ver-
schwenkbar ist, die vorliegend gestrichelt dargestellt ist
und in welcher der Fadenheber 17 das Garn 5 (gestri-
chelte Linie) oberhalb des Fadenführers 23 positioniert.
[0028] In Figur 2 befindet sich der Fadenheber 17 in
seiner Ruheposition und das Garn 5 verläuft von dem
Ausgleichsbügel 11 durch den Fadenführer 23 über den
Auflaufpunkt 29 auf die Spule 18. Weiterhin ist ein Antrieb
27 des Fadenhebers 17 erkennbar, der als Elektrozylin-
der, Pneumatikzylinder oder in anderer Weise ausge-
führt sein kann. Der Antrieb 27 betätigt dabei den Faden-
heber 17 in einem Ansteuerbereich 28 und verschwenkt
ihn dabei aus seiner in Figur 2 dargestellten Ruheposition
in seine in Figur 3 erkennbare Arbeitsposition. Nachdem
nun, wie in Figur 2 dargestellt, die Spinnstelle stillgesetzt
ist, die Garnherstellung unterbrochen und das Ende 10
des Garns 5 vorteilhafterweise in dem Garnspeicher 13
und/oder der Abzugsvorrichtung 7 fixiert wurde, wird nun
der Fadenheber 17 betätigt und hebt dadurch das Garn
5 von unten her aus dem Fadenführer 23 heraus.
[0029] Nachdem das Garn 5 aus dem Fadenführer 23
herausgehoben wurde, wird der Fadenführer 23 bei noch
immer sich in seiner Arbeitsposition befindlichem Faden-
heber 17 mittels seines Einzelantriebs 22 in eine Park-
position P verfahren, in welcher er das Rückspulen des
Garns 5 nicht beeinträchtigt. Die Parkposition P befindet
sich am Rand des Spulbereichs B oder außerhalb seitlich
neben dem Spulbereich B und ist in Fig. 3 rechts erkenn-
bar. Ebenso könnte natürlich die Parkposition P auch im
linken Randbereich der Spulvorrichtung 8 angeordnet
sein.
[0030] Nachdem der Fadenführer 23 seine Parkposi-
tion P erreicht hat, wird der Fadenheber 17 mittels seines
Antriebs 27 wiederum in seine Ruheposition abgesenkt,
um das folgende Rückspulen des Garns 5 ungestört
durchführen zu können. Das Rückspulen des Garns 5 ist
vorliegend durch zwei Pfeile, welche entgegen der regu-
lären Abzugsrichtung A (Figur 1) verlaufen dargestellt.
Weiterhin ist in Figur 3 ersichtlich, dass das Ende 10 des
Garns 5 nun in einem Garnspeicher 13 aufgenommen
ist, der an eine Unterdruckquelle angeschlossen ist und
in welchen das rückgespulte Garn 5 eingesaugt und der
Entsorgung zugeführt werden kann. In Fig. 3 ist dabei
der Fadenheber 17 in seiner Arbeitsposition gezeigt; vor-
zugsweise wird jedoch der Fadenheber 17 vor dem
Rückspulen des Garns 5, spätestens gleichzeitig mit dem
Beginn des Rückspulens, bereits wieder in seine Ruhe-
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position abgesenkt.
[0031] Ist nun das fehlerhafte bzw. das abzutrennende
Garnstück vollständig rückgespult, so wird das Garn-
stück mittels der Trenneinrichtung 25 abgetrennt, wobei
das Garn 5 vorzugsweise in der Abzugsvorrichtung 7
oder dem Garnspeicher 13 fixiert ist. Es liegt nun der in
Figur 4 dargestellte Zustand vor, bei welchem das feh-
lerhafte Garnstück bereits abgetrennt ist, wodurch ein
neues Ende 10 des Garns 5 entstanden ist. Durch das
Rückspulen des Garns 5 von der Spule 18 befindet sich
der Auflaufpunkt 29 nun in der Regel an einer anderen
Position wie vor dem Rückspulen. Im Folgenden Schritt
wird nun das Garn 5 wieder durch den Fadenführer 23
aufgenommen, wofür dieser aus seiner Parkposition P
entlang des Spulbereichs B der Spulvorrichtung 8 ver-
fahren wird. Da der Fadenheber 17 sich in diesem Mo-
ment in seiner Ruheposition befindet, welche Figur 1 in
durchgezogener Darstellung erkennbar ist, befindet sich
das Garn 5 nun automatisch in der Bahn des Fadenfüh-
rers 23 und kann von diesem mittels einer Fangeinrich-
tung (nicht dargestellt) aufgenommen werden, sobald
der Fadenführer 23 auf das Garn 5 trifft. In Figur 4 ist das
Verfahren des Fadenführers 23 durch einen Pfeil sym-
bolisiert.
[0032] In Figur 5 ist nun eine Situation dargestellt, in
welcher das Garn 5 bereits wieder in den Fadenführer
23 eingelegt ist. Um eine schnelle und sichere Übergabe
des Garns 5 an die Anspinnvorrichtung, welche in der
Regel als entlang der Spinnmaschine verfahrbare An-
spinnvorrichtung ausgebildet ist, zu gewährleisten, wird
nun der Fadenführer 23 mit dem eingelegten Garn 5 in
eine Übergabeposition Ü verfahren, in welcher das Garn
5 durch die Anspinnvorrichtung gut entnommen werden
kann. In Figur 5 ist das Verfahren des Fadenführers 23
in Richtung der Übergabeposition Ü mittels eines Pfeils
symbolisiert. Während des Verfahrens des Fadenführers
23 befindet sich der Fadenheber 17 nach wie vor in seiner
Ruheposition.
[0033] Sobald nun der Fadenheber 23 mit dem einge-
legten Garn 5 die Übergabeposition Ü erreicht hat (Figur
6) wird der Fadenführer 23 zunächst gestoppt und der
Fadenheber 17 erneut in seine Arbeitsposition verbracht.
Das Garn 5 wird hierdurch erneut aus dem Fadenführer
23 herausgehoben und durch den Fadenheber 17 in der
Übergangsposition Ü oberhalb des regulären Fadenlaufs
platziert. In Figur 6 ist dabei der Fadenverlauf des Garnes
5 von der Spule 8 über den Fadenheber 17 erkennbar.
Der Fadenführer 23 wird nun, wie durch einen Pfeil sym-
bolisiert, bei noch in Arbeitsposition stehendem Faden-
heber 17 wieder in seine Parkposition P, die hier stich-
punktiert dargestellt ist, geführt. Das Garn 5 ist nun von
dem fehlerhaften Garnstück bereinigt (bzw. für den fol-
genden Anspinnvorgang definiert abgelängt) und für die
Übernahme durch die Anspinnvorrichtung bereit.
[0034] Da das Garn 5 mittels des Fadenführers 23 und
des Fadenhebers 17 in eine definierte Übergabeposition
gebracht wurde, kann es nun in einfacher Weise sicher
und schnell durch die Anspinnvorrichtung aufgenommen

werden. Vorzugsweise wird der Fadenheber 17 erst
nachdem das Garn 5 an die Anspinnvorrichtung überge-
ben wurde wieder zurück in seine Ruheposition ver-
bracht, so dass sich die Übergabeposition oberhalb des
regulären Fadenlaufs an einer definierten Stelle des
Spulbereichs B befindet. Es ist allerdings auch denkbar,
den Fadenheber 17 bereits in die Ruheposition zu über-
führen, nachdem der Fadenführer 23 seine Parkposition
P erreicht hat. Die Übergabeposition befindet sich in die-
sem Fall innerhalb des regulären Fadenlaufs, jedoch an
einer definierten Stelle des Spulbereichs B. Die Überga-
beposition muss sich dabei auch nicht zwangsläufig in
der Mitte des Spulbereichs B befinden.
[0035] Figur 7 zeigt schließlich noch eine Spinnma-
schine 16, welche als Rotorspinnmaschine ausgebildet
ist und in welcher anstelle einer Luftdüse als Spinnele-
ment 21 ein Spinnrotor angeordnet ist, dem ein in Ein-
zelfasern aufgelöstes Fasermaterial 3’ in an sich bekann-
ter Weise von einer Auflösewalze 26 zugeführt wird. Die
Liefereinrichtung 6 ist in diesem Fall durch eine Speise-
walze gebildet, welche Fasermaterial 3 aus einer Faser-
materialzufuhr 20, hier einer Spinnkanne, der Spinnstelle
1 bzw. der Auflösewalze 26 zugeführt. Die übrigen Kom-
ponenten entsprechen denen der Luftspinnmaschine der
Figur 1, auf welche an dieser Stelle verwiesen wird. Sel-
biges gilt für das Stillsetzen der Spinnstelle 1 sowie die
Überwachung durch die Garnüberwachungseinheit 9.
Auch bei einer Rotorspinnmaschine ist es vorteilhaft,
wenn das Garn 5 mittels eines einzeln antreibbaren Fa-
denführers 23 sowie eines Fadenhebers 17 der Anspinn-
vorrichtung gezielt in einer definierten Übergabeposition
präsentiert werden kann. Die Anspinnvorrichtung kann
hierdurch vereinfacht ausgebildet werden und benötigt
zum Übernehmen des Garns 5 lediglich einen Haken,
jedoch keine sich über den gesamten Spulbereich B er-
streckende Aufnahmeeinheit. Das Rückspulen des
Garns und das Aufnehmen des Garns 5 durch die An-
spinnvorrichtung bzw. die Übergabe des Garns 5 an die
Anspinnvorrichtung kann somit in einfacher Weise sicher
und schnell erfolgen, so dass hierdurch auch die Ausfall-
zeit der Spinnstelle 1 gering gehalten werden kann. Das
in den Figuren 2 - 6 beschriebene Verfahren sowie der
dort gezeigte Fadenheber 17 ist an einer derartigen Ro-
torspinnmaschine ebenso einsetzbar.
[0036] Die Erfindung ist nicht auf die dargestellten Aus-
führungsbeispiele beschränkt. Kombinationen im Rah-
men der Patentansprüche, soweit sie technisch möglich
und sinnvoll sind, sind ebenfalls Gegenstand der Erfin-
dung.

Bezugszeichenliste

[0037]

1 Spinnstelle
2 Eingang
3 Fasermaterial
3’ in Einzelfasern aufgelöstes Fasermaterial
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4 Ausgang
5 Garn
6 Liefereinrichtung (Lieferwalzenpaar, Speisewal-

ze)
7 Abzugseinrichtung
8 Spulvorrichtung
9 Garnüberwachungseinheit
10 Ende des hergestellten Garns
11 Ausgleichsbügel
12 Abzugswalzenpaar
13 Garnspeicher
14 Spulenrahmen
15 Spulwalze
16 Spinnmaschine
17 Fadenheber
18 Spule
19 Sensor
20 Fasermaterialzufuhr (Spinnkanne, Streckwerk)
21 Spinnelement (Spinnrotor, Luftspindel)
22 Einzelantrieb des Fadenführers
23 Fadenführer
24 Changiereinrichtung
25 Trenneinheit
26 Auflösewalze
27 Antrieb des Fadenhebers
28 Ansteuerbereich des Fadenhebers
29 Auflaufpunkt
A Abzugsrichtung
B Spulbereich
P Parkposition
Ü Übergabeposition

Patentansprüche

1. Verfahren zum Übergeben eines in einer Spinnstelle
(1) einer Spinnmaschine (16) hergestellten Garns
(5) an eine Anspinnvorrichtung zum Zwecke des
Wiederanspinnens, wobei der Spinnstelle (1) zum
Aufwickeln des Garns (5) auf eine Spule (18) eine
Spulvorrichtung (8) mit einem changierbaren Faden-
führer (23) zugeordnet ist, wobei bei dem Verfahren
die Garnherstellung gezielt unterbrochen wird und
die Spinnstelle (1) kontrolliert stillgesetzt wird, wobei
ein Ende (10) des hergestellten Garns (5) sich nach
dem Stillsetzen an einer definierten Position im Fa-
denlauf vor der Spulvorrichtung (8) befindet, und bei
welchem das Garn (5) vor dem Wiederanspinnen
entgegen seiner regulären Abzugsrichtung (A) von
der Spule (18) abgewickelt und rückgespult wird, da-
durch gekennzeichnet, dass zunächst das Garn
(5) mittels einer spinnstelleneigenen Handhabungs-
vorrichtung, insbesondere eines Fadenhebers (17),
aus dem Fadenführer (23) heraus gehoben wird,
nach dem Herausheben das Garn (5) rückgespult
wird und nach dem Rückspulen das Garn an die An-
spinnvorrichtung übergeben wird.

2. Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch, da-
durch gekennzeichnet, dass zum Herausheben
des Garns (5) aus dem Fadenführer (23) der Faden-
heber (17) aus einer Ruheposition in eine Arbeits-
position verbracht wird, insbesondere verschwenkt
wird.

3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass nach dem He-
rausheben des Garns (5) und vor dem Rückspulen
des Garns (5) der Fadenführer (23) in eine Parkpo-
sition (P) am Rand oder außerhalb eines Spulbe-
reichs (B) der Spulvorrichtung (8) verfahren wird.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass nach dem
Verfahren des Fadenführers (23) in die Parkposition
(P) der Fadenheber (17) wieder in seine Ruheposi-
tion verbracht wird.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das gespon-
nene Garn (5) mittels einer Garnüberwachungsein-
heit (9) überwacht wird und bei Detektion eines
Garnfehlers die Spinnstelle (1) kontrolliert stillge-
setzt wird.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass nach dem
kontrollierten Stillsetzen der Spinnstelle (1) das Garn
(5) rückgespult wird und ein Garnstück, insbeson-
dere ein fehlerhaftes Garnstück abgetrennt wird.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass nach dem Ab-
trennen des Garnstücks der Fadenführer (23) aus
der Parkposition (P) entlang eines Spulbereichs (B)
der Spulvorrichtung (8) verfahren wird, um das Garn
(5) in den Fadenführer (23) einzulegen.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Faden-
führer (23) mit dem eingelegten Garn (5) in eine
Übergabeposition (Ü) für die Anspinnvorrichtung
verfahren wird.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass zum Überge-
ben des Garns (5) an die Anspinnvorrichtung der
Fadenheber (17) in die Arbeitsposition verbracht
wird und das Garn (5) aus dem Fadenführer (23)
herausgehoben wird.

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass nach dem
Übergeben des Garns (5) an die Anspinnvorrichtung
der Fadenführer (23) in eine Parkposition (P) am
Rand oder außerhalb eines Spulbereichs (B) der
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Spulvorrichtung (8) verfahren wird.

11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass nach dem
Übergeben des Garns (5) an die Anspinnvorrichtung
der Fadenheber (17) wieder zurück in seine Ruhe-
position verbracht wird und der Anspinnvorgang
durchgeführt wird.

12. Spinnmaschine (16) mit zumindest einer Spinnstelle
(1) zur Herstellung eines Garns (5), mit zumindest
einer der Spinnstelle (1) zugeordneten Spulvorrich-
tung (8) zum Aufwickeln des Garns (5) auf eine Spule
(18), wobei die Spulvorrichtung (8) einen changier-
baren Fadenführer (23) aufweist, mit einer Steuer-
einheit, mittels welcher die Spinnstelle (1) kontrolliert
stillsetzbar ist, sowie mit einer Anspinnvorrichtung
zum Wiederanspinnen des Garns (5), dadurch ge-
kennzeichnet, dass an der Spinnstelle (1) eine
spinnstelleneigene Handhabungsvorrichtung ange-
ordnet ist, mittels welcher das Garn (5) nach dem
kontrollierten Stillsetzen der Spinnstelle (1) aus dem
Fadenführer (23) heraushebbar ist und an die An-
spinnvorrichtung übergebbar ist.

13. Spinnmaschine nach dem vorhergehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass die Hand-
habungsvorrichtung ein sich vorzugsweise über ei-
nen gesamten Spulbereich (B) der Spulvorrichtung
(8) erstreckender Fadenheber (17) ist, welcher aus
einer Ruheposition, in welcher er sich außerhalb des
regulären Fadenlaufs des Garns (5) befindet, in eine
Arbeitsposition verbringbar ist, in welcher er das
Garn (5) oberhalb des Fadenführers (23) positio-
niert.

14. Spinnmaschine nach einem der Ansprüche 12 - 13,
dadurch gekennzeichnet, dass zumindest die
Handhabungsvorrichtung und der Fadenführer (23)
einzeln antreibbar sind und vorzugsweise zum Über-
geben des Garns (5) an die Anspinnvorrichtung zu-
sammenwirken.

15. Spinnmaschine nach einem der Ansprüche 12 - 14,
dadurch gekennzeichnet, dass der Fadenführer
(23) eine Fangeinrichtung zum selbständigen Auf-
nehmen des Garns (5) aufweist.

16. Spinnmaschine nach einem der Ansprüche 12 - 15,
dadurch gekennzeichnet, dass die Spinnmaschi-
ne (16) eine Steuer- und/oder Regelungseinheit auf-
weist, die ausgelegt ist, die Spinnmaschine (16) ge-
mäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 - 11 zu
betreiben.
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